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Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre 

Schriftliche Anfrage wie folgt:   

 

1. Die Europäische Kommission hat in ihrem Memo 

zur Verabschiedung des Verhandlungsmandates (ME-

MO/13/564 v. 14.06.2013) ausgeführt, dass die Anpas-

sung der Regulierungen nicht vollständig in dem Ab-

kommen selbst erfolgen kann. Vielmehr soll hierfür ein 

institutionalisiertes Verfahren festgelegt werden. Das im 

Dezember "geleakte" Positionspapier der Europäischen 

Kommission zum Thema "Regulatory Coherence“ schlägt 

hierfür einen detaillierten Rahmen von Informations-

pflichten und Regulationsdialogen sowie die Einrichtung 

eines Regulierungsrates vor. Diesem Verfahren will die 

Kommission auch das Recht der Mitgliedstaten unterwer-

fen. Hält der Senat das vorgesehene Verfahren für verein-

bar mit dem Subsidiaritätsprinzip? 

 

2. Hält der Senat diese Bestimmungen vor dem Hin-

tergrund der Entscheidungen des Bundesverfassungsge-

richts zu den Verträgen von Maastricht und Lissabon für 

verfassungsrechtlich unbedenklich? 

 

Zu 1. und 2.: Der Senat begrüßt, dass die Verhand-

lungspartnerinnen und Verhandlungspartner zu einer 

engeren Zusammenarbeit der Regulierungs- und Standar-

disierungsbehörden und -institutionen der Europäischen 

Union (EU) und den Vereinigten Staaten von Amerika 

(USA) kommen wollen. Eine bessere Abstimmung im 

Vorfeld der Standardisierungs- und Regulierungsverfah-

ren der Verhandlungspartnerinnen und Verhandlungs-

partner kann im Ergebnis zur Verringerung oder sogar 

dem Wegfall von Anpassungskosten der Unternehmen an 

die Vorgaben des jeweils anderen Marktes führen. Der 

Senat erwartet nicht, dass ein institutionalisiertes Verfah-

ren der Zusammenarbeit zu Änderungen der Rechtset-

zungskompetenzen von EU und Mitgliedstaaten führt. 

Konkrete Entwürfe für Verfahrensvorschriften für die 

regulatorische Zusammenarbeit liegen dem Senat nicht 

vor. Eine weitergehende Bewertung ist dem Senat daher 

gegenwärtig nicht möglich. 

 

 

3. Welche Anforderung entspringen hieraus ggf. 

für eine Beteiligung der Länder 

 bei den laufenden Verhandlungen über das TTIP? 

 im späteren Ratifizierungsverfahren? 

 

Zu 3.: Der Senat geht davon aus, dass die Bundesre-

gierung die Länder auch über den Fortgang der Verhand-

lungen zur regulatorischen Zusammenarbeit angemessen 

informieren wird und dass das Transatlantic Trade and 

Investment Partnership (TTIP) als ein gemischtes Ab-

kommen der Ratifizierung auch durch die Mitgliedstaaten 

bedarf.  

 

 

4. Hält der Senat vor diesem Hintergrund ei-

ne Überarbeitung der Regularien für die Zusammenarbeit 

von Bund und Ländern in EU-Angelegenheiten (Grund-

gesetz, Integrationsverantwortungsgesetz, Gesetz über die 

Zusammenarbeit von Bund und Ländern in Angelegenhei-

ten der Europäischen Union, Bund-Länder-Vereinbarung 

v. 10.06.2010) für erforderlich? 

 

Zu 4.: Der Senat erwartet nicht, dass die regulatori-

sche Zusammenarbeit im Rahmen des TTIP einen Anpas-

sungsbedarf bei den Regelungen der institutionellen Zu-

sammenarbeit zwischen Bund und Ländern in EU-

Angelegenheiten nach sich zieht. Eine rechtliche Bewer-

tung kann erst auf der Grundlage konkreter Regelungs-

entwürfe erfolgen. 
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